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KUNDMACHUNG

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Guntramsdorf beabsichtigt, das
Örtliche Raumordnungsprogramm in Form eines ,,beschleunigten
Verfahrens" nach $25a NÖ-ROG 20L4 idgF. in folgendem Punkt
abzuändern:

* Streichung des Widmungszusatzes ,,Eisenbahn" auf einer rechtskräftig
gewidmeten ,,öffentlichen Verkehrsfläche (Vö)" im Süden der
,,Friedhofstraße"

Der Entwurf zur Anderung des Örtllchen Raumordnungsprogrammes bzw.
Flächenwidmungsptanes wird gemäß 924 Abs. 5 des NÖ-

Raumordnungsgesetzes 20t4 idgF. durch sechs Wochen, das ist in der Zeit

vom O9.O2.2O25 bis 23.O3.2O26

im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsicht aufgelegt

Jede(r) ist berechtigt, innerhalb der Auflagefrist zu diesem

Anderungsentwuf (PZ.: GUTR fAZq - 12839 - E, verfasst vom

Ingenieurbüro DI Susanne Haselberger, Gschwandnergass e 26-28/2, IL70
Wien) schriftlich Stellung zu nehmen.
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Bei der endgültigen Beschlussfassung durch den Gemeinderat werden
rechtzeitlg abgegebene Stellungnahmen in Erwägung gezogen. Die/Der
Verfasser/in einer Stellungnahme hat allerdings keinen Rechtsanspruch
darauf, dass ihre/seine Anregung Berücksichtigung findet.

Der Bürgermeister

angeschlagen am : 09.O2.2026
abgenommen am : 24.03.2026


